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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Mit Schreiben vom 25. September 2015, bei der Österreichischen Notariatskammer am 

28. September 2015 eingelangt, hat das Bundesministerium für Bildung und Frauen den Entwurf eines 

Bundesgesetzes über den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR-Gesetz), übermittelt und ersucht, 

dazu bis 30. Oktober 2015 eine Stellungnahme abzugeben.  

 

Die Österreichische Notariatskammer bedankt sich für die Möglichkeit, sich zum vorliegenden Entwurf 

äußern zu können, und erlaubt sich, nachstehende  

 

Stellungnahme 

 

abzugeben: 

 

Die Österreichische Notariatskammer begrüßt die Bemühungen um Transparenz und Erleichterung 

der Vergleichbarkeit von beruflichen Qualifikationen sowie die Förderung des lebenslangen Lernens 

und die Mobilität am europäischen Arbeitsmarkt.  

 

Im vorliegenden Entwurf ist vorgesehen, dass die Zuordnung von Qualifikationen im Nationalen 

Qualifikationsrahmen ausschließlich Informationszwecken dient bzw. Orientierungsfunktion hat und 

keine Rechtswirkungen auf berufliche Berechtigungen entfaltet. Auch dies wird seitens der 

Österreichischen Notariatskammer ausdrücklich befürwortet.  

BMBF-12.740/0001-II/2015 

Entwurf eines Bundesgesetzes über den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR-Gesetz); 

Begutachtungsverfahren 

 

An das 
Bundesministerium für Bildung und Frauen  
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 
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Für das Notariat darf in diesem Zusammenhang festgehalten werden, dass im Bereich der notariellen 

Ausbildung und Praxis seit jeher auf Lernergebnisse aus unterschiedlichen Lern- und 

Arbeitskontexten, die durch formales, nicht-formales und informelles Lernen erzielt werden, abgestellt 

wird und die Förderung der Fort- und Weiterbildung der  in den Notariatskanzleien tätigen Personen 

einen Schwerpunkt der notariellen Standesarbeit darstellt. 

 

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner 

(Präsident) 
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